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ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS 
MontagñFreitag  08:00 ñ 12:00 Uhr 

Dienstag   13:00 ñ 15:00 Uhr  

Donnerstag   14:00 ñ 18:00 Uhr  

 

NÄCHSTE AUSGABE 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Dezember 

2018. Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist 

der 10.12.2018!  
 

Ihre Beiträge können Sie entweder per E-Mail an 

buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf 

CD oder Stick abgeben. 

 

IMPRESSUM 
Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen Inse-

renten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei unseren 

Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf dazu bei, 

Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, sowie ein 

reichhaltiges Produkt- und Dienstleistungsange-

bot in der Gemeinde zu erhalten und zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am 

Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haus-

halte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  
 

Auflage: 3.500 Stück.  
 

Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt 

eingesandte Manuskripte zu kürzen.               
 

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld, Telefon (0 91 44) 92 00-0 ñ Fax 

(0 91 44) 92 00-50, www.pleinfeld.de,  

E-Mail: mail@pleinfeld.de  
 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:  

1. Bürgermeister des Marktes Pleinfeld Markus 

Dirsch, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

jetzt sind wir bereits wieder im Dezember angekom-

men. Nach dem langen und heißen Sommer bleibt 

abzuwarten, wie hart der Winter wird. 
 

Der erste Teil der Kanalbaumaßnahmen in der Ring-

straße ist schon überstanden und im Frühjahr, sobald 

das Wetter mitspielt, geht es hier weiter mit dem Kanal und der 

Straße. Auch in Mischelbach wurden in den vergangenen Wochen 

einige Straßenverbesserungsarbeiten durchgeführt. 
 

Verpassen sollten Sie keinesfalls den ăneuenò Weihnachtsmarkt: 

Neuer Termin (08. und 09. Dezember), neuer Ort und viele weitere 

Angebote ð wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Zum bevorstehenden Jahresende wünsche ich Ihnen eine besinnli-

che Vor- und Weihnachtszeit, keinen Stress bei den anstehenden 

Terminen (Geschenke besorgen, Weihnachtsfeiern besuchen, usw.) 

und ein paar ruhige Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Kom-

men Sie gut in das neue Jahr 2019 ð viel Glück und Gesundheit! 
 

Ihr  

 
 

Markus Dirsch 

Erster Bürgermeister 

RATHAUS GESCHLOSSEN! 
 

Wegen Jahresabschlussarbeiten bleiben das Rathaus, die Gemein-

dewerke und die Kulturð und Touristinformation am 27. und 28. 

Dezember geschlossen. Ab dem 02.01.2019 sind wir wieder wie 

gewohnt für Sie da.  
 

Wir bitten um Ihr Verständnis.  

MÜLLKALENDER 2019 
 

Der Müllkalender 2019 erscheint in der nächsten Ausgabe der Bür-

ger-Info (Ausgabe Januar 2019).  

VERTEILUNG DER BÜRGER-INFO 
 

Im letzten Monat haben uns erneut zahlreiche Reklamationen über 

die Verteilung der Bürger-Info erreicht. Einige Haushalte haben kei-

ne bzw. viel zu spät eine Ausgabe der Bürger-Info erhalten. Da die 

Verteilung nicht durch den Markt Pleinfeld, sondern über einen Ver-

teilerdienst erfolgt, können wir nur durch Ihre Meldung feststellen, 

ob Ausgaben der Bürger-Info nicht ordnungsgemäß zugestellt wor-

den sind. 
 

Die Bürger-Info erscheint immer zum Ersten eines jeden Monats. 

Sollten auch Sie in einem Monat oder auch wiederholt keine Bürger-

Info erhalten haben, melden Sie diesen Missstand (gerne telefo-

nisch 09144 / 9200 ð21 oder per E-Mail: buergerinfo@pleinfeld.de) 

an uns und wir werden uns umgehend darum kümmern.  
 

Wir hoffen, dass zukünftig jeder Haushalt wieder pünktlich eine Aus-

gabe der Bürger-Info zugestellt bekommt.  
 

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken 

uns bereits jetzt für Ihre Mithilfe. 



 

 

MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de SEITE 3  

 

MARKTGEMEINDERATSSITZUNG  
 

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeindera-

tes finden statt am  
 

Donnerstag, 13.12.2018 und  

Donnerstag, 10.01.2019 

jeweils um 18:00 Uhr. 
 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten 

Sie im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters unter der Telefon-

nummer 09144 / 9200 ð21 oder im Internet unter 

www.pleinfeld.de. 
 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

10.01.2019 müssen spätestens am 28.12.2018 vorliegen.  

 

AKTUELLES AUS DER ÖFFENTLICHEN 

MARKTGEMEINDERATSSITZUNG VOM 

04.10.2018  
 

Am 04.10.2018 fand eine öffentliche Marktgemeinderats-

sitzung im Sitzungssaal des Rathauses statt.  

Es nahmen 7 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer an 

der Sitzung teil.  
 

Folgende Themen wurden behandelt: 
 

Ausbau Rosenau in Pleinfeld 

Der Marktgemeinderat stimmte über die Auftragsvergabe 

ăStraÇen- und Kanalausbau Rosenauò ab. 
 

Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 

(BayStrWG); Abstufung von Teilflächen der Gemeindever-

bindungsstraße Pleinfeld - Fiegenstall zur Ortsstraße (Fl.-

Nrn. 1040 und 1060, Gemarkung Pleinfeld) 

Im Bereich des Gewerbegebietes ăGewerbepark IIò entste-

hen Grundstücke, welche über die bisherige Gemeindever-

bindungsstraße befahren werden sollen. 
 

Im Jahr 2017 wurde hier bereits in diesem Bereich die 

Ortstafel vom Ottmarsfelder Weg über die Ausfahrt der zu-

künftigen Postleitenstraße versetzt. 
 

Aus diesen Gründen sowie aufgrund der Verkehrsbedeu-

tung ist die Eintragungsverfügung vom 06.12.1993 

(Flurbereinigungsplan 13.04.1993 und GR-Beschluss vom 

10.03.1988) anzupassen und der Teil-Straßenbereich ist 

als Ortsstraße nach Art. 7 Abs. 1 i. V. m. Art. 46 Nr. 2 Ba-

yStrWG abzustufen. 
 

Des Weiteren ist die Ortsstraße mit einer Straßenbezeich-

nung zu benennen. Vorgeschlagen wird in diesem Fall die 

Bezeichnung ăFiegenstaller StraÇeò. Im Pleinfelder Gemein-

gebrauch findet dies bereits Anwendung. Auf eine Verlän-

gerung des Ottmarsfelder Weges wird verzichtet, da bei 

Anfahrten der zukünftigen Gewerbebetriebe ggf. die Füh-

rung der Navigationsgeräte über den innerörtlichen Bereich 

(Nürnberger Straße / Ellinger Straße ð Ottmarsfelder Weg) 

erfolgen könnte. 
 

Der Marktgemeinderat beschloss die Änderung. 
 

Des Weiteren beriet der Marktgemeinderat über nachfol-

gende Tagesordnungspunkte 

- Defizitabrechnung der Kindergärten und -krippen des 

Kath. Pfarramts Pleinfeld und 

- Antrag auf Senkung des Anstellungsschlüssels für die 

Kinderkrippe 
 

Über diese Punkte wurde kein Beschluss gefasst. 

 

VERKAUFSOFFENE SONNTAGE IN 2019 
 

Im Markt Pleinfeld dürfen Verkaufsstellen 

(Ladengeschäfte) aus Anlass von Märkten, Messen und 

ähnlichen jeweils abweichend von der Vorschrift des § 3 

Abs. 1 des Ladenschlussgesetzes von 13:00 Uhr bis 18:00 

Uhr geöffnet sein. Folgende Tage sind davon betroffen: 
 

So., 16.06.2019 (drittletzter Sonntag im Juni anlässlich 

des Veitsmarktes) 
 

So., 30.06.2019 (letzter Sonntag im Juni aus Anlass des 

Volksfestes) 
 

So., 03.11.2019 (am 1. Sonntag in November, anläss-

lich des Martini-Marktes) 
 

So., 08.12.2019 (am 2. Adventssonntag, anlässlich des 

Weihnachtsmarktes) 

Der Markt Pleinfeld trauert um 
 

HERRN HERMANN WILL 
gest. 03.11.2018 

 

Er war beim Markt Pleinfeld von 1986 bis 1997  als Mit-

arbeiter am gemeindlichen Bauhof beschäftigt. Herr Will 

hat in diesen Jahren mit seiner zuverlässigen Tätigkeit 

bei der Bevölkerung Vertrauen erworben. 
 

Die Verantwortlichen des Marktes Pleinfeld und seine 

früheren Arbeitskollegen schätzten Ihn als verlässlichen 

Mitarbeiter. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen. 
 

Wir werden Herrn Will nicht vergessen. 
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BEKANNTMACHUNG EINER AUSLEGUNG IN 

EINEM AMTSBLATT  
 

MARKT PLEINFELD 
 

FLURNEUORDNUNG UND DORFERNEUERUNG THANNHAUSEN 3 

GEMEINDE PFOFELD, LANDKREIS WEIßENBURG-GUNZENHAUSEN 
 

Flurbereinigungsbeschluss 
 

Bekanntmachung 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat mit 

Flurbereinigungsbeschluss vom 24.10.2018 das Verfahren 

Thannhausen 3 - Flurneuordnung und Dorferneuerung - 

angeordnet.  
 

Der Flurbereinigungsbeschluss und eine Gebietskarte sind 

in der Verwaltung des Marktes Pleinfeld vom 14.12.2018 

bis 14.01.2019 ausgelegt und können dort während der 

Dienststunden eingesehen werden. 
 

Der Anordnungsbeschluss und die Gebietskarte können 

innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt dieser 

öffentlichen Bekanntmachung auch auf der Internetseite 

des Amtes für Ländliche Entwicklung Mittelfranken unter 

dem Link ăAnordnungò eingesehen werden  

( h t t p : / / w w w . l a n d e n t w i c k l u n g . b a y e r n . d e /

mittelfranken/137283/).  
 

Pleinfeld, 08.11.2018 

gez. 

Dirsch 

1. Bürgermeister 

 

SATZUNG DES ZWECKVERBANDES  

BROMBACHSEE 

IN DER FASSUNG DER 16. ÄNDERUNGSSAT-

ZUNG VOM 02.10.2018  
 

Der Zweckverband Brombachsee erlässt auf Grund von Art. 

18 und 19 des Gesetzes über die kommunale  Zusammen-

arbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20. Juni 1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 98), das zuletzt 

durch § 6 des Gesetzes vom 22. März 2018 (GVBl. S. 145) 

geändert worden ist, folgende 16. Satzung zur Änderung 

der Verbandssatzung: 
 

§ 1 

§12 Abs. 3 Buchstaben a, b, c und d der Satzung des 

Zweckverbandes Brombachsee vom 18. April 1972 (Mfr. 

ABl. Nr. 11 S. 55) in der Fassung vom 01.08.2017 (Mfr. 

Abl. Nr. 5 / 2018 S. 98) wird wie folgt gefasst: 
 

Die Stimmen der Mitgliedsgemeinden werden nach Maßga-

be der drei Faktoren Einwohnerzahl, Fläche und Uferlänge 

mit Hilfe von Stimmwerten errechnet. Bei der Stimmwertbe-

rechnung sind hinsichtlich der Einwohner die jeweils letzte 

Volkszählung, einschließlich der jeweiligen Fortschrei-

bungslisten zum 30. Juni, hinsichtlich der Flächen der Mit-

gliedsgemeinden die amtlichen Feststellungen 

(Vermessungsamt, Flurbereinigungsdirektion) maßgebend.  
 

Das Stimmgewicht der Mitgliedsgemeinden bemisst sich 

nach folgendem Schlüssel: 
 

a) Für die Gemeinden  

Absberg 

Pfofeld mit Ausnahme der Fläche der Muna mit  

  120 ha 

Pleinfeld mit den Gemeindeteilen in den Gemarkungen 

  Allmannsdorf, Dorsbrunn, Pleinfeld, Ramsberg  

  am Brombachsee, Stirn und Sankt Veit 

Spalt  mit den Gemeindeteilen in den Gemarkungen 

  Enderndorf und Fünfbronn 
 

je 400 Einwohner   1 Stimmenwert 

je 170 ha Fläche   1 Stimmenwert 

je 0,5 km Uferlänge   1 Stimmenwert 
 

b) Für die Gemeinden 

Gunzenhausen mit den Gemeindeteilen in der  

   Gemarkung Frickenfelden 

Spalt   mit den Gemeindeteilen in den  

   Gemarkungen Großweingarten und  

   Spalt 
 

je 1.000 Einwohner   1 Stimmenwert 

je 500 ha Fläche   1 Stimmenwert 
 

c) Für die Gemeinde  

Haundorf  mit den Gemeindeteilen in den Gemarkungen 

  Gräfensteinberg 
 

je 1.000 Einwohner   1 Stimmenwert  

je 750 ha Fläche   1 Stimmenwert 
 

d) Für die Gemeinden 

Haundorf mit den Gemeindeteilen in den Gemarkungen 

  Eichenberg, Haundorf und Obererlbach 

Pleinfeld mit den Gemeindeteilen in den Gemarkungen  

  Mannholz, Mischelbach und Walting 

Spalt  mit den Gemeindeteilen in den Gemarkungen 

  Mosbach und Wernfels 
 

je 750 ha Fläche   1 Stimmenwert 
 

Die Stimmenwerte nach a), b), c) und d) werden auf zwei 

Dezimalstellen errechnet; deren Summe ergibt halbiert die 

Stimmenzahl der Mitgliedsgemeinde. Dabei werden Dezi-

malstellen bis 0,50 einschließlich abgerundet, darüberlie-

gende aufgerundet. Jede Mitgliedsgemeinde hat jedoch 

mindestens 1 Stimme.  
 

Unabhängig von der Zahl der Mitgliedsgemeinden umfasst 

die Summe ihrer Stimmen immer 55% der Stimmen sämtli-

cher Verbandsmitglieder.  
 

Änderungen bei den Bemessungsgrundlagen hinsichtlich 

der Einwohnerzahl und der Gesamtflächen haben die Mit-

gliedsgemeinden unverzüglich dem Zweckverband mitzutei-

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ тύ 
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len. Stimmenänderungen, die sich während eines laufen-

den Jahres ergeben, werden im nächsten Haushaltsjahr 

wirksam. Eine Stimmenwertberechnung wird den Ver-

bandsmitgliedern zu Beginn eines jeweiligen Haushaltsjah-

res mitgeteilt.  
 

§2 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 
 

Ramsberg am Brombachsee, 02.10.2018 

Zweckverband Brombachsee 

gez.  

Gerhard Wägemann 

Landrat und Zweckverbandsvorsitzender  

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ рύ 


